
Wer kann versichert werden? 
Es können einzelne oder mehrere

Schüler_innen bis zum vollendeten 
21. Lebensjahr versichert werden.

Bei Schulreisen können auch
Lehrer_innen oder Begleitpersonen

versichert werden.

Sie haben noch Fragen?

10-Tages-Frist
Wird die Versicherung nicht gleichzeitig mit

Reisebuchung oder Anzahlung abgeschlossen, beginnt
der Versicherungsschutz für Reisestorno-Leistungen erst

am 10. Tag nach Versicherungsabschluss 
(ausgenommen Unfall, Todesfall, Elementarereignis).

Versicherungsabschluss

Abschluss durch die Erziehungsberechtigten: Den Link können Sie an die Erziehungsberechtigten
weiterleiten, damit die Versicherung individuell abgeschlossen werden kann. 
Abschluss durch Lehrer_in: Sie können die Versicherung für die teilnehmenden Schüler_innen mit
diesem Link selbst abschließen.

1.

2.

Was ist im Schadenfall zu tun?
Schadenfälle melden Sie bitte per

Online Schadenmeldung oder
E-Mail an schaden@europaeische.at

Bei weiteren  Fragen steht Ihnen gerne unser Team zur Verfügung.
E-Mail: info@europaeische.at
Tel.:  +43 1 317 2500

Sie haben zwei Möglichkeiten:

Sie erhalten von Ihrer Unterkunft einen Abschlusslink mit den Produktinformationen.
Dort finden Sie die Details zu versicherten Leistungen und Bedingungen.

Europäische Reiseversicherung AG • Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien
Tel. +43/1/317 25 00 • info@europaeische.at • europaeische.at

Firmenbuch HG Wien FN 55418y • UID: ATU 15362408
Unser Informationsblatt zur Datenverarbeitung ist unter europaeische.at/datenschutz abrufbar oder kann bei unserem Kundenservice angefordert werden.

Die Gesellschaft gehört zur Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, eingetragen im Versicherungsgruppenregister der IVASS unter der Nummer 026.

SchulreisenSchutz
für Schüler_innen bis 21 Jahre für Reisen in Österreich 

Die Wintersportwoche, das Feriencamp oder
der Sprachkurs stehen bevor?

Sichern Sie Ihre Schüler_innen rechtzeitig ab!

Die Vorteile
Ein_e Schüler_in erkrankt vor Abreise oder muss
die Sportwoche unfallbedingt abbrechen?

Die Europäische Reiseversicherung übernimmt 
Storno- und Reiseabbruchkosten 
im Krankheitsfall oder bei Unfall

In den Leistungen inkludiert ist auch:
Ersatz bei Beschädigung oder Abhandenkommen
des Reisegepäcks
Such- und Bergungskosten im Notfall 
(inkl. Hubschrauberbergung)

Heimtransport nach Unfall

https://www.europaeische.at/schaden-melden/schaden-melden-dokumente
mailto:schaden@europaeische.at
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